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GESCHÄFTSORDNUNG 
des Landtags Nordrhein-Westfalen

Vom 12. Februar 2020

Die Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfa-
len vom 1. Juni 2017 (Landtags-drucksache 17/1), zuletzt 
geändert durch Beschluss vom 18. Dezember 2019 
(Landtagsdrucksache 17/8096 (Neudruck), GV. NRW. 
2020, S. 40 ff.) wird wie folgt geändert:

§ 60 Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die Antragstellung muss spätestens am vorletzten Tag 
vor der Ausschusssitzung bis 10.00 Uhr erfolgen.“

– GV. NRW. 2020 S. 158

26

Bekanntmachung des Inkrafttretens
des Staatsvertrages über die erweiterte 
Zuständigkeit der mit der Begleitung 
aufenthaltsbeendender Maßnahmen 

betrauten Bediensteten in den Ländern
Vom 3. März 2020

Nachdem am 25. Februar 2020 die Ratifi kationsurkunde 
des Landes Nordrhein-Westfalen beim Niedersächsi-
schen Ministerium für Inneres und Sport hinterlegt war, 
ist der Staatsvertrag über die erweiterte Zuständigkeit 
der mit der Begleitung aufenthaltsbeendender Maßnah-
men betrauten Bediensteten in den Ländern gemäß sei-
nes Artikels 7 Absatz  3 in Verbindung mit Absatz  2 
Satz 4 für das Land Nordrhein-Westfalen am 25. Februar 
2020 in Kraft getreten.

Düsseldorf, 3. März 2020

Ministerpräsident
des Landes Nordrhein-Westfalen

Armin  L a s c h e t

– GV. NRW. 2020 S. 158

315

Verordnung zur Änderung der 
 Juristenausbildungsgebührenordnung 

Vom 20. Februar 2020

Auf Grund des § 65 Absatz 3 Satz 2 des Juristenausbil-
dungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 11. März 2003 
(GV. NRW. S. 135, ber. S. 431), der durch Artikel I des Ge-
setzes vom 17. Oktober 2006 (GV. NRW. S. 461) angefügt 
worden ist, verordnet das Ministerium der Justiz im Ein-
vernehmen mit dem Ministerium der Finanzen und dem 
Ministerium des Innern:

Artikel 1

§  2 der Juristenausbildungsgebührenordnung vom 12. 
November 2006 (GV. NRW. S. 536, ber. S. 571), die zuletzt 
durch Artikel 38 der Verordnung vom 24. September 
2014 (GV. NRW. S.  647) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.   In Absatz 1 wird die Angabe „600“ durch die Angabe 
„750“ ersetzt.

2.  Absatz 4 wird wie folgt geändert:

 a)   In dem Satzteil vor Nummer  1 wird die Angabe 
„100“ durch die Angabe „125“ ersetzt.

 b)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

   „2. vorzeitige Beendigung des Prüfungsverfahrens 
durch Verzicht des Prüfl ings auf die Fortsetzung 
der gestatteten Wiederholungsprüfung durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Landesjustizprüfungs-
amtes“ 

 c)   In dem Satzteil nach Nummer 2 wird das Wort „je-
weils“ gestrichen. 

3.  Absatz 5 wird wie folgt geändert:

 a)   In dem Satzteil vor Nummer  1 wird die Angabe 
„400“ durch die Angabe „500“ ersetzt.

 b)  Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

   „2. vorzeitige Beendigung des Prüfungsverfahrens 
durch Verzicht des Prüfl ings auf die Fortsetzung 
der gestatteten Wiederholungsprüfung durch 
schriftliche Erklärung gegenüber der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Landesjustizprüfungs-
amtes“ 

 c)   In dem Satzteil nach Nummer 2 wird das Wort „je-
weils“ gestrichen. 

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2020 in Kraft.

Düsseldorf, den 20. Februar 2020

Der Minister der Justiz
des Landes Nordrhein-Westfalen

Peter  B i e s e n b a c h

– GV. NRW. 2020 S. 158

7123

Berichtigung der
Verordnung über die Durchführung 

von Ausgleichsmaßnahmen nach dem 
Berufsqualifi kationsfeststellungsgesetz Nordrhein-

Westfalen für das akademische Berufsbild 
„staatlich anerkannte Heilpädagogin“ oder 

„staatlich anerkannter Heilpädagoge“ 
Vom 2. März 2020

Die Verordnung über die Durchführung von Ausgleichs-
maßnahmen nach dem Berufsqualifi kationsfeststellungs-
gesetz Nordrhein-Westfalen für das akademische Berufs-
bild „staatlich anerkannte Heilpädagogin“ oder „staat-
lich anerkannter Heilpädagoge“ vom 31. Januar 2020 
(GV. NRW. S. 151) wird wie folgt berichtigt: 

In §  4 Absatz  1 Satz  1 wird die Angabe „Nummer  1“ 
durch die Angabe „Nummer 2“ ersetzt. 

Düsseldorf, den 2. März 2020

Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales

Im Auftrag

K o l b

– GV. NRW. 2020 S. 158
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7126

Verordnung über die glücksspielrechtlichen 
Anforderungen an Annahme- und

Wettvermittlungsstellen des Landes 
Nordrhein-Westfalen
Vom 25. Februar 2020

Artikel 1
Verordnung über die Annahme- und Wettvermittlungs-

stellen des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Annahme- und Vermittlungsstellenverordnung 

Nordrhein-Westfalen – AnVerVO NRW)

Auf Grund des § 13 Absatz 13 Satz 2 und des § 22 Ab-
satz 1 Nummer 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 und 9 des Ausführungsge-
setzes NRW Glücksspielstaatsvertrag vom 13. November 
2012 (GV. NRW. S.  524), von denen durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 911) § 13 
Absatz 13 Satz 2 und § 22 Absatz 1 Nummer 3 neu ge-
fasst, § 22 Absatz 1 Nummer 2 und 4 geändert und § 22 
Absatz 1 Nummer 6 bis 9 eingefügt worden sind, verord-
net das Ministerium des Innern im Einvernehmen mit 
dem Ministerium der Finanzen und dem Ministerium für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Teil 1
Annahmestellen

§ 1 
Einzugsgebiete der Annahmestellen

Die Annahmestellen in Nordrhein-Westfalen sollen unter 
Berücksichtigung der Ziele des §  1 Satz  1 des Glücks-
spielstaatsvertrags vom 15. Dezember 2011 (Anlage zu 
GV. NRW. S. 524), der zuletzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S.  911) geändert 
worden ist, bedarfsgerecht verteilt sein. Für in der Regel 
jeweils 3 500 Einwohnerinnen und Einwohner einer Ge-
meinde darf es, unabhängig von der Einwohnerzahl ihres 
Einzugsgebietes, jeweils eine Annahmestelle geben. Bei 
Unterschreiten ist der Bedarf besonders darzulegen.

Dabei sind insbesondere

1.   die räumliche Entfernung der Annahmestellen zuein-
ander und

2.   die unmittelbare Nachbarschaft der Annahmestelle zu 
öffentlichen Schulen und öffentlichen Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe zu berücksichtigen.

§ 2
Erlaubnisverfahren für den Betrieb einer Annahmestelle

(1) Aus dem Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis für 
den Betrieb einer Annahmestelle muss hervorgehen:

1.   Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsan-
gehörigkeit, Wohnanschrift der Betreiberin oder des 
Betreibers der Annahmestelle sowie der Annahme-
stellenleitung, 

2.   die Anschrift sowie die Angaben nach Nummer 1 der 
zur Geschäftsführung befugten verantwortlichen Per-
son und für diese die Unterlagen nach Absatz 2 Num-
mer  1, 3 und 4, sofern die Annahmestelle von einer 
Gesellschaft betrieben wird,

3.  Geschäftsanschrift der Annahmestelle und

4.   die Glücksspiele, die in der Annahmestelle vermittelt 
werden sollen.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1.   Führungszeugnis, nicht älter als drei Monate, der Be-
treiberin oder des Betreibers der Annahmestelle und 
der Annahmestellenleitung, 

2.   Sozialkonzept, in dem die Maßnahmen zur Vorbeu-
gung und Behebung der sozialschädlichen Auswir-
kungen des Glücksspiels dargelegt werden,

3.   sobald ein durch das Land anerkannter Schulungs-
träger seine Tätigkeit aufgenommen hat, der Nach-

weis über die Schulung der in der Annahmestelle täti-
gen Personen gemäß § 11,

4.   Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, nicht älter 
als drei Monate, für die Betreiberin oder den Betrei-
ber der Annahmestelle und der Annahmestellenlei-
tung, 

5.   bei ausländischen Betreiberinnen und Betreibern 
einer Annahmestelle und ausländischen Annahme-
stellenleitungen, ein Nachweis der Aufenthalts- und 
der Arbeitserlaubnis, 

6.   Lageplan mit Kennzeichnung der Annahmestellen, die 
weniger als 200 m Luftlinie von der zu genehmigen-
den Annahmestelle entfernt sind, sowie der in diesem 
Bereich gelegenen und unmittelbar daran angrenzen-
den öffentlichen Schulen und öffentlichen Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe und 

7.   Angaben zur Ausstattung, Beschaffenheit und Eintei-
lung der Annahmestelle.

(3) Die für die Erlaubnis zuständige Behörde kann für 
ihre Entscheidung weitere Angaben und Unterlagen ver-
langen.

(4) Die bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung erteilten 
Erlaubnisse gelten für die Dauer ihrer Befristung fort.

§ 3 
Befristung und Erlöschen der Erlaubnis für den Betrieb 

einer Annahmestelle

(1) Die Erlaubnis für den Betrieb einer Annahmestelle 
ist auf längstens fünf Jahre zu befristen. Sie kann auf 
Antrag verlängert werden.

(2) Die Erlaubnis für den Betrieb einer Annahmestelle 
erlischt, wenn der privatrechtliche Vertrag mit dem Ver-
anstalter von Glücksspielen in Nordrhein-Westfalen 
nach §  5 Absatz  1 des Ausführungsgesetzes NRW 
Glücksspielstaatsvertrag vom 13. November 2012 (GV. 
NRW. S.  524), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom [Einsetzen: Ausfertigungsdatum und Fundstelle des 
Umsetzungsgesetzes zum Dritten Staatsvertrag zur Än-
derung des Glücksspielstaatsvertrages in Nordrhein-
Westfalen] geändert worden ist, endet.

Teil 2 
Wettvermittlungsstellen

§ 4 
Wettvermittlungsstellen

(1) In Wettvermittlungsstellen werden von einer Betrei-
berin oder einem Betreiber Sportwetten für eine Konzes-
sionsnehmerin oder einen Konzessionsnehmer vermittelt, 
wobei die Betreiberin oder der Betreiber organisatorisch 
aufgrund eines privatrechtlichen Vertrages an sie oder 
ihn gebunden ist. Die Betreiberin oder der Betreiber 
kann weiteres Personal beschäftigen. Durch Vorlage 
eines Führungszeugnisses muss sie oder er sich belegen 
lassen, dass die Personen die Eignung zur Tätigkeit in 
einer Wettvermittlungsstelle besitzen, insbesondere, dass 
sie keine strafbaren Handlungen begangen haben, die 
mit Vermögensdelikten oder Geldwäsche in Zusammen-
hang stehen. Die Beschäftigung von Personen, die wegen 
Spielsucht nach §  8 des Glücksspielstaatsvertrags ge-
sperrt sind, ist verboten. Der Aufsichtsbehörde ist auf 
Verlangen der Nachweis durch die Betreiberin oder den 
Betreiber zu erbringen, dass das Personal die Anforde-
rungen nach dieser Verordnung erfüllt.

(2) Es sind in der Wettvermittlungsstelle gut sichtbar In-
formationsmaterialien über die Risiken übermäßigen 
Glücksspiels, über glücksspielsuchtspezifi sche Bera-
tungsangebote und Spielersperren sowie Sperranträge 
auszulegen.

§ 5
Erlaubnisverfahren

(1) Aus dem schriftlichen Antrag auf Erlaubnis zum Be-
trieb einer Wettvermittlungsstelle muss hervorgehen:
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1.   die Konzessionsnehmerin oder der Konzessionsneh-
mer, Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Staatsangehörigkeit, Wohnanschrift der Betreiberin 
oder des Betreibers der Wettvermittlungsstelle und 
der Wettvermittlungsstellenleitung, 

2.   sofern die Wettvermittlungsstelle von einer Gesell-
schaft betrieben wird, deren Anschrift sowie die An-
gaben nach Nummer 1 der zur Geschäftsführung be-
fugten verantwortlichen Person und für diese die 
Unterlagen nach Absatz  2 Nummer  1, 3, 4, 8 und 9 
der zur Geschäftsführung befugten Person,

3.   die Geschäftsanschrift der Wettvermittlungsstelle und

4.   das Sportwettangebot, das in der Wettvermittlungs-
stelle vermittelt werden soll.

(2) Dem Antrag sind beizufügen:

1.   Führungszeugnis, nicht älter als drei Monate, der Be-
treiberin oder des Betreibers der Wettvermittlungs-
stelle und der Wettvermittlungsstellenleitung, 

2.   ein Sozialkonzept, in dem die Maßnahmen zur Vor-
beugung und Behebung der sozialschädlichen Aus-
wirkungen des Glücksspiels dargelegt werden,

3.   sobald ein durch das Land anerkannter Schulungs-
träger seine Tätigkeit aufgenommen hat, der Nach-
weis über die Schulung der in der Wettvermittlungs-
stelle tätigen Personen gemäß § 11,

4.   Auskunft aus dem Gewerbezentralregister, nicht äl-
ter als drei Monate, für die Betreiberin oder den Be-
treiber der Wettvermittlungsstelle und der Wettver-
mittlungsstellenleitung, 

5.   bei ausländischen Betreiberinnen und Betreibern ei-
ner Wettvermittlungsstelle und ausländischen Wett-
vermittlungsstellenleitungen, ein Nachweis der Auf-
enthalts- und der Arbeitserlaubnis,

6.   Lageplan und Kennzeichnung der Wettvermittlungs-
stelle sowie die Lage öffentlicher Schulen und öf-
fentlicher Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe in einem Abstand von weniger als 350 Metern 
Luftlinie, 

7.   Angaben zur Ausstattung, Beschaffenheit und Ein-
teilung der Wettvermittlungsstelle sowie, wenn vor-
handen, die diesbezügliche Baugenehmigung im 
Hinblick auf § 13 Absatz 14 des Ausführungsgesetzes 
NRW Glücksspielstaatsvertrag,

8.   Bescheinigung in Steuersachen des zuständigen Fi-
nanzamtes über die Betreiberin oder den Betreiber 
der Wettvermittlungsstelle und der Wettvermittlungs-
stellenleitung und

9.   Bescheinigung der örtlichen Gemeinde zur Feststel-
lung, ob die Betreiberin oder der Betreiber und die 
Wettvermittlungsstellenleitung, ihren kommunalen 
Abgabepfl ichten im Wesentlichen nachkommen und

10.   Ablichtung der Konzession der Konzessionsnehme-
rin oder des Konzessionsnehmers zum Veranstalten 
von Sportwetten.

(3) In Ausnahmefällen kann die Erlaubnisbehörde unter 
Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse im Umfeld 
des jeweiligen Standortes im Einzelfall vom Mindestab-
standsgebot des § 13 Absatz 4 Satz 1 des Ausführungsge-
setzes NRW Glücksspielstaatsvertrag abweichen. Be-
rücksichtigt werden können dabei insbesondere

1.   bauplanungsrechtliche Vorgaben der Standortgemein-
den,

2.   städtebauliche Besonderheiten hinsichtlich des jewei-
ligen Standortes und der Lage und

3.  die minimale Unterschreitung des Abstandsgebotes.

(4) Über die Anträge auf Erteilung einer Erlaubnis für 
den Betrieb einer Wettvermittlungsstelle wird in der Rei-
henfolge ihres Eingangs bei der Erlaubnisbehörde ent-
schieden. Anträge, die nach Ablauf einer durch die Er-
laubnisbehörde gesetzten Frist unvollständig sind, wer-
den dabei nicht mehr berücksichtigt. Eine 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist ausgeschlos-
sen. Der Antrag gilt als vollständig, wenn er die in Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 3 und Absatz 2 genannten Informa-
tionen und Unterlagen beinhaltet. Das Sportwettangebot 

nach §  5 Absatz  1 Nummer  4 kann innerhalb von vier 
Wochen nach der an die Konzessionsnehmerin oder den 
Konzessionsnehmer gerichteten Genehmigung des 
Sportwettangebots nachgereicht werden. Auf den Fall, 
dass mehrere Anträge zeitgleich eingehen und nur ein-
zelne dieser Anträge aufgrund des vorgeschriebenen 
Mindestabstands zu anderen Wettvermittlungsstellen be-
willigt werden können, fi ndet die Losverfahrensverord-
nung Nordrhein-Westfalen vom [Einsetzen: Ausferti-
gungsdatum und Fundstelle dieser Verordnung] Anwen-
dung, wenn die Antragstellerinnen und Antragsteller die 
weiteren Erlaubnisvoraussetzungen erfüllen und eine 
Ausnahme nach Absatz  3 nicht in Betracht kommt. Als 
zeitgleich eingegangen gelten alle Anträge, die innerhalb 
desselben Kalendertages bei der zuständigen Behörde 
eingehen.

(5) Die für die Erlaubnis zuständige Behörde kann für 
ihre Entscheidung weitere Angaben und Unterlagen ver-
langen.

(6) Alle Veränderungen hinsichtlich der Konzessionsneh-
merin oder dem Konzessionsnehmer sowie der die Wett-
vermittlungsstelle betreibenden Person oder Personen, 
die auf Inhalt und Bestand der bestehenden oder zu er-
teilenden Erlaubnis Einfl uss haben, sind der Erlaubnis-
behörde unverzüglich zur Genehmigung anzuzeigen. 
Gleiches gilt für den Wechsel der Wettvermittlungsstel-
lenleitung und für den Fall von Veränderungen der Ge-
sellschaftsbeteiligungen von Betreibergesellschaften und 
deren zur Geschäftsführung befugten verantwortlichen 
Personen.

(7) Im Falle des Absatzes 6 muss die Konzessionsnehme-
rin oder der Konzessionsnehmer die für die Zuverlässig-
keitsprüfung relevanten Unterlagen für die neu hinzu-
tretenden Personen unverzüglich der Erlaubnisbehörde 
einreichen. 

§ 6 
Befristung und Erlöschen der Erlaubnis für den Betrieb 

einer Wettvermittlungsstelle

(1) Die Erlaubnis für den Betrieb einer Wettvermitt-
lungsstelle ist jeweils längstens bis zum 30. Juni 2024 zu 
befristen.

(2) Die Erlaubnis für den Betrieb einer Wettvermitt-
lungsstelle erlischt durch Zeitablauf, durch Aufhebung 
oder Erledigung der Konzession oder wenn der privat-
rechtliche Vertrag mit der Konzessionsnehmerin oder 
dem Konzessionsnehmer endet.

§ 7 
Spielerkonten

(1) Die Betreiberinnen und Betreiber müssen für Spiele-
rinnen und Spieler zur Teilnahme an Sportwetten ein 
Spielerkonto auf deren Namen errichten und ihre Kon-
zessionsnehmerin oder ihren Konzessionsnehmer über 
die Errichtung aus Gründen des Spielerschutzes infor-
mieren, soweit die Konzessionsnehmerinnen und Kon-
zessionsnehmer kein Spielerkonto im Sinne von § 13 Ab-
satz 8 Satz 1 des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspiel-
staatsvertrag vorhalten. Eine Spielerin oder ein Spieler 
darf nur ein Konto je Wettvermittlungsstelle oder im Fall 
des § 13 Absatz 8 Satz 1 des Ausführungsgesetzes NRW 
Glücksspielstaatsvertrag, je Konzessionsnehmerin oder 
Konzessionsnehmer haben. Die Teilnahme an Sportwet-
ten in der Wettvermittlungsstelle durch die Spielerinnen 
und Spieler erfolgt ausschließlich über das Spielerkonto. 

(2) Die zur Eröffnung des Spielerkontos erforderliche 
Registrierung muss Angaben zu Vornamen, Nachnamen, 
Geburtsnamen, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und 
Wohnsitz enthalten. Bei der Registrierung hat die Spiele-
rin oder der Spieler zur Identifi zierung und Authentifi -
zierung einen gültigen amtlichen Ausweis vorzulegen, 
der ein Lichtbild der Inhaberin oder des Inhabers ent-
hält und mit dem die Pass- und Ausweispfl icht im Inland 
erfüllt wird. Dies kann insbesondere ein nach inländi-
schen oder nach ausländerrechtlichen Bestimmungen 
anerkannter oder zugelassener Pass, Personalausweis 
oder Pass- oder Ausweisersatz sein. Zur Erfüllung der 
Identitätskontrolle bei Spielteilnahme können die geld-
wäscherechtlichen Vorgaben zur Identitätsprüfung ent-
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sprechend angewandt werden, soweit sie deckungsgleich 
mit den glücksspielrechtlichen sind. Neben der Überprü-
fung eines amtlichen Ausweises im Sinne von Satz 2 oder 
3 kann die Kontrolle auch anhand einer Kundenkarte 
durchgeführt werden, sofern die Konzessionsnehmerin 
oder der Konzessionsnehmer zusätzlich ein Lichtbild der 
Kundin oder des Kunden in ihrem oder seinem System 
hinterlegt hat. 

(3) Die Spieleinsätze für Sportwetten müssen vor Beginn 
des Spiels auf dem von der Betreiberin oder dem Betrei-
ber eingerichteten Spielerkonto einbezahlt und gutge-
schrieben sein. 

(4) Die einzelnen Ein- und Auszahlungsbeträge sowie 
Einsätze und Gewinne einer Spielerin oder eines Spie-
lers sind getrennt im Spielerkonto zu dokumentieren. 

(5) Die Barauszahlung von Geldbeträgen darf nur nach 
erneuter Identifi zierung der Spielerin oder des Spielers 
und unter Angabe der Herkunft des Geldes (Ungenutzter 
Spieleinsatz oder Gewinn aus Glücksspiel) auf dem Aus-
zahlungsbeleg erfolgen. Gleiches gilt für Auszahlungen 
auf ein Zahlungskonto der Spielerin oder des Spielers 
hinsichtlich der Angaben auf dem Auszahlungsbeleg. Die 
geldwäscherechtlichen Vorschriften bleiben unberührt.

(6) Zur Gewährleistung ihrer Pfl ichten aus § 12 Absatz 3 
des Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag 
müssen Betreiberinnen und Betreiber für den Betrieb 
der Spielerkonten eine Software verwenden, die mit der 
Software ihrer Konzessionsnehmerin oder ihres Konzes-
sionsnehmers kompatibel ist. 

(7) Die Softwareanforderungen zur Gewährleistung der 
Sicherheit in der Informationstechnik sowie die weiteren 
Anforderungen an die Eröffnung und den Betrieb von 
Spielerkonten richten sich nach den Vorgaben der erteil-
ten Konzession zum Veranstalten von Sportwetten der 
Konzessionsnehmerin oder des Konzessionsnehmers.

(8) Spielerkonten sind spätestens zwei Jahre nach ihrer 
Kündigung zu löschen, es sei denn, dass Anhaltspunkte 
vorliegen, die ein Tätigwerden der Aufsichtsbehörde, der 
Steueraufsicht, der Polizei oder der Staatsanwaltschaft 
erforderlich machen. Für die Berechnung der Frist gilt 
das Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils 
geltenden Fassung.

§ 8
Spiel- und Wettvorbereitungsterminals

(1) Spielvorbereitungsterminals sind Selbstbedienungs-
terminals, die der Zusammenstellung von Wetten dienen 
und bei denen die Abgabe von Wetten am Gerät nicht 
möglich ist. Wettterminals sind Selbstbedienungstermi-
nals, bei denen die Abgabe von Wetten am Gerät möglich 
ist.

(2) Die für ein nach dem Ausführungsgesetz NRW 
Glücksspielstaatsvertrag erlaubtes Wettterminal erfor-
derliche Identitätskontrolle durch die Vermittlerinnen 
und Vermittler oder deren Personal erfolgt vor Abschluss 
der ersten Sportwette am Wettterminal durch Zutritts-
kontrolle. Bei Wiedereintritt in die Wettvermittlungs-
stelle nach vorherigem Verlassen ist die Zutrittskontrolle 
zu wiederholen. Sportwetten an Wettterminals dürfen 
nur nach Anmeldung der Spielerinnen und Spieler über 
ihr Spielerkonto abgeschlossen werden. 

(3) Auf die Teilnahme an Sportwetten über Wett- und 
Spielvorbereitungsterminals fi ndet §  7 Anwendung. Die 
Auszahlung von Geldbeträgen darf nicht über ein Wett- 
oder Spielvorbereitungsterminal erfolgen.

§ 9
Anwendbarkeit von Vorschriften auf die gewerbliche 

Spielvermittlung 

Auf die gewerblichen Spielvermittler, die ausschließlich 
in Nordrhein-Westfalen tätig werden, fi nden § 5 Absatz 1 
Nummer 2 bis 4, Absatz 5, Absatz 6 Satz 2, Absatz 7 über 
Inhalt und erforderliche Anlagen von Erlaubnisanträgen 
sowie § 7 Absatz 1 bis 5 und 8 über Spielerkonten, ent-
sprechende Anwendung. Die geldwäscherechtlichen Vor-
schriften zum Glücksspiel im Internet bleiben unberührt.

Teil 3
Anforderungen an Sozialkonzepte, und Schulungen der 

Annahme- und Wettvermittlungsstellen

§ 10 
Sozialkonzept

(1) Das dem Antrag auf Erlaubniserteilung beizufü-
gende Sozialkonzept muss die aktuell gesicherten sucht-
wissenschaftlichen Erkenntnisse einschließlich der 
damit verbundenen Genderaspekte berücksichtigen und 
ist fortlaufend weiterzuentwickeln. Es ist in einem Ab-
stand von längstens fünf Jahren zu überarbeiten.

(2) Das Sozialkonzept muss öffentlich zugänglich sein, 
zum Beispiel über die unternehmenseigene Webseite und 
von den Spielgästen jederzeit eingesehen werden kön-
nen. 

(3) Das Sozialkonzept muss folgende Angaben enthal-
ten:

1.   Benennung des Betreibers der Annahme- oder Wett-
vermittlungsstelle und Angabe des Verfassers des So-
zialkonzepts,

2.   Maßnahmen des Unternehmens bezogen auf den 
Schutz der Spielerinnen und Spieler, insbesondere zur 
Vorbeugung vor und Behebung der sozialschädlichen 
Auswirkungen des Glücksspiels,

3.   Maßnahmen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler 
sowie zum Jugendschutz vor Ort,

4.   Angabe der Person, die für die Umsetzung des Sozial-
konzepts für die Annahme- oder Wettvermittlungs-
stelle verantwortlich ist und deren Aufgaben (Sozial-
konzeptverantwortlicher) sowie die Angabe der Per-
son, die mit der Umsetzung des Sozialkonzepts vor 
Ort beauftragt ist (Sozialkonzeptbeauftragter) und

5.   Darlegung, wie die Berichtspfl icht an die zuständige 
Behörde sichergestellt wird.

Weitere Einzelheiten zum Sozialkonzept sind in der An-
lage 1 geregelt. 

§ 11
Schulung des Personals von Annahme- und 

Wettvermittlungsstellen 

(1) Ziel der Schulung ist die Vermittlung von Wissen und 
Handlungskompetenz, wodurch die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer befähigt werden, ihre gesetzlich vorgeschrie-
benen Aufgaben und Pfl ichten im Bereich des Spieler- 
und Jugendschutzes zu erfüllen und eigenverantwortlich 
Maßnahmen zum Spieler- und Jugendschutz zu ergrei-
fen.

(2) Servicekräfte sollen vor allem in die Lage versetzt 
werden, auffälliges Glücksspielverhalten zu erkennen, 
darauf zu reagieren und die erforderlichen Maßnahmen 
umzusetzen.

(3) Die Betreiberin oder der Betreiber oder das Lei-
tungspersonal soll in die Lage versetzt werden, die Im-
plementierung des Sozialkonzepts in ihren Unternehmen 
vorzunehmen und die stetige Umsetzung und Weiterent-
wicklung der Sozialkonzeptvorgaben zu gewährleisten.

§ 12
Zulassung von Schulungsträgern

Die Zulassung von Schulungsträgern erfolgt auf Antrag 
durch das für Gesundheit zuständige Ministerium im 
Benehmen mit den für Inneres und für Wirtschaft zu-
ständigen Ministerien.

§ 13
Voraussetzungen für eine Zulassung

(1) Schulungsträger müssen über Erfahrungen mit der 
Durchführung von Schulungen im Rahmen der Aus- und 
Fortbildung verfügen.

(2) Es dürfen nur Dozentinnen und Dozenten eingesetzt 
werden, die über pädagogische und suchtspezifi sche 
Qualifi kationen verfügen.
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(3) Dem Antrag sind beizufügen:

1.   Nachweis des Schulungsträgers über Erfahrungen mit 
der Durchführung von Schulungen im Rahmen der 
Aus- und Fortbildung,

2.   ein Schulungskonzept bestehend aus der Umsetzung 
des Mustercurriculums nach § 14 Absatz 4 und Anga-
ben zur Dauer und Organisation der Schulungsmaß-
nahmen,

3.  Qualifi kationsnachweise der Dozierenden,

4. Handout für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

5.   Einverständniserklärung, dass die Schulung mit einer 
Erfolgskontrolle abschließt, in der sich der Anbieter 
durch geeignete Maßnahmen davon überzeugt hat, 
dass die teilnehmende Person mit den erforderlichen 
Kenntnissen vertraut ist und eine Teilnahmebeschei-
nigung nach Anlage 2 ausgegeben wird und 

6.   Einverständniserklärung, dass die in §  14 geregelten 
Schulungsinhalte vermittelt werden.

§ 14

Zentrale Schulungsinhalte, Art und Dauer 
der Schulungen

(1) In den Schulungseinheiten soll eine praxisnahe Dar-
stellung und Vermittlung der wesentlichen Aufgaben und 
Pfl ichten im Bereich Spieler- und Jugendschutz getrennt 
für Leitungs- und Servicepersonal sowie deren Umset-
zung erfolgen:

1.  Modul A für Servicekräfte und 

2.   Modul B für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Leitungsfunktion sowie bei kleineren Unternehmen 
die Betreiberin oder der Betreiber.

(2) Modul A soll sich auf die Vermittlung derjenigen In-
halte konzentrieren, die in der täglichen Arbeit von Ser-
vicekräften im Bereich Spieler- und Jugendschutz not-
wendig sind. Die Schulung soll vorrangig grundlegende 
Handlungskompetenzen bei der Erkennung und insbe-
sondere der Ansprache auffällig Glücksspielender und 
beim Umgang mit dem Sperrwesen vermitteln. Die 
Schulungen sollen der Zielgruppe angemessen sein. 
Daher sollen praxisnahe Inhalte vermittelt werden. Fol-
gende Inhalte sind zu vermitteln:

1.  Hintergrund und Ziel der Schulungen,

2.   Vermittlung der zentralen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und der daraus resultierenden Aufgaben,

3.  Vermittlung von Basiswissen zur Glückspielsucht,

4.   Darstellung des Hilfesystems sowie sämtlicher Maß-
nahmen zum Spielerschutz,

5.  Erkennung auffälligen Glücksspielverhaltens und

6.  Ansprache von auffällig Glücksspielenden. 

(3) Modul B soll sich vorrangig auf die Vermittlung der 
rechtlichen Regelungen und Fragen der Implementierung 
von Sozialkonzepten im Unternehmen konzentrieren.

Folgende Inhalte sind zu vermitteln:

1.  Hintergrund und Ziel der Schulungen,

2.   Vermittlung der zentralen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und der daraus resultierenden Aufgaben,

3.  Vermittlung von Basiswissen zur Glückspielsucht, 

4.   Darstellung des Hilfesystems sowie sämtlicher Maß-
nahmen zum Spielerschutz und

5. Implementierung des Sozialkonzepts im Unternehmen. 

(4) Die Zuständigkeit des für Gesundheit zuständigen 
Ministeriums zur Regelung der Einzelheiten zu den 
Schulungsinhalten sowie zu Art und Dauer der Schulun-
gen, in einem Mustercurriculum, bleibt unberührt.

Teil 4 
Testkäufe in Annahme- und Wettvermittlungsstellen

§ 15 
Testkäufe

(1) Zur Überwachung und Einhaltung der Jugend-
schutzbestimmungen sind die Bezirksregierungen be-
rechtigt, Testkäufe mit Minderjährigen in den in ihrem 
Zuständigkeitsbereich befi ndlichen Annahme- und Wett-
vermittlungsstellen durchzuführen. Testkäufe können 
mit minderjährigen Beschäftigten der Glücksspielauf-
sichtsbehörde in Begleitung einer bei der Glücksspiel-
aufsichtsbehörde beschäftigten volljährigen Person oder 
durch einen beauftragten externen Dienstleister durch-
geführt werden. Im Rahmen der Erlaubniserteilung wird 
bestimmt, ob die Kosten für die Durchführung von Test-
käufen der Veranstalterin oder dem Veranstalter oder der 
Vermittlerin oder dem Vermittler auferlegt werden.

(2) Minderjährige sind vor einem Einsatz als Testkäufer 
ausführlich zu schulen. Im Rahmen eines Testkaufs er-
worbene Spiel- oder Wettscheine sind unmittelbar nach 
dem durchgeführten Testkauf ungültig zu machen und 
dürfen nicht am Spiel teilnehmen.

(3) Beauftragt die Bezirksregierung einen externen 
Dienstleister mit der Durchführung der Testkäufe, muss 
sie gewährleisten, dass dieser die Jugendschutzvorgaben 
beachtet. Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Testkäufe sollen unangekündigt mindestens einmal 
jährlich durchgeführt werden. Wird dabei festgestellt, 
dass Minderjährige an Glücksspielen teilnehmen kön-
nen, ist die Annahme- oder Wettvermittlungsstelle spä-
testens nach drei Monaten erneut zu überprüfen. Bei 
einem nochmaligen Verstoß gegen die Jugendschutzbe-
stimmungen ist ein Bußgeldverfahren gemäß §  23 Ab-
satz 1 Nummer 2 des Ausführungsgesetzes NRW Glücks-
spielstaatsvertrag einzuleiten. Innerhalb eines Monats ist 
ein erneuter Testkauf durchzuführen. Kommt es dabei zu 
einem erneuten Verstoß, kann die Erlaubnis für den Be-
trieb der Annahme- oder Wettvermittlungsstelle wider-
rufen werden.

Teil 5 
Schlussbestimmungen

§ 16 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Sie tritt mit dem Tag außer Kraft, an dem das Aus-
führungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag außer 
Kraft tritt. 

Artikel 2
Verordnung über das Losverfahren zur Auswahl 

bei konkurrierenden Wettvermittlungsstellen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Losverfahrensverordnung 

 Nordrhein-Westfalen – LosVerfVO NRW)

Auf Grund des § 13 Absatz 13 Satz 2 und des § 22 Ab-
satz  1 Nummer  6 und 9 des Ausführungsgesetzes NRW 
Glücksspielstaatsvertrag vom 13. November 2012 (GV. 
NRW. S.  524), von denen durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 911) § 13 Absatz 13 
Satz 2 neu gefasst und § 22 Absatz 1 Nummer 6 und 9 
eingefügt worden sind, verordnet das Ministerium des 
Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium der Fi-
nanzen und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales:

§ 1
Anwendbarkeit

Diese Verordnung fi ndet auf den gemäß §  5 Absatz  4 
Satz 6 der Annahme- und Vermittlungsstellenverordnung 
Nordrhein-Westfalen [Einsetzen: Ausfertigungsdatum 
und Fundstelle der Annahme- und Vermittlungsstellen-
verordnung Nordrhein-Westfalen] geregelten Fall An-
wendung.
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§ 2
Zwingende rechtliche Gründe

(1) Bei Vorliegen von zwingenden rechtlichen Gründen 
ist ein Losverfahren nach §  4 nicht durchzuführen. Die 
Erlaubnisbehörde entscheidet, welchen konkurrierenden 
Antragstellerinnen und Antragstellern eine Erlaubnis zu 
erteilen ist. Zwingende rechtliche Gründe im Sinne von 
§  13 Absatz  13 Satz  1 des Ausführungsgesetzes NRW 
Glücksspielstaatsvertrag vom 13. November 2012 (GV. 
NRW. S.  524), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 911) geändert wor-
den ist, die eine andere Auswahlentscheidung gebieten, 
sind insbesondere:

1.   die Übergangsregelung des §  13 Absatz  14 des Aus-
führungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag,

2.   die bestmögliche Ausschöpfung der Standortkapazi-
tät in dem relevanten Gebiet und

3.  erhebliche Gefahren für bedeutsame Rechtsgüter. 

(2) Im Falle des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 1 ist die Er-
laubnis zu versagen, wenn die Wettvermittlungsstelle 
nicht unter §  13 Absatz  14 des Ausführungsgesetzes 
NRW Glücksspielstaatsvertrag fällt und der Mindestab-
stand zu einer von § 13 Absatz 14 des Ausführungsgeset-
zes NRW Glücksspielstaatsvertrag umfassten Wettver-
mittlungsstelle unterschritten wird. 

(3) Im Falle des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 gilt, dass, 
sobald die Erlaubnis für eine Wettvermittlungsstelle an 
mindestens zwei Standorten erteilt werden kann, die 
Auswahl zwischen den Standorten so zu treffen ist, dass 
die Standortkapazität im Hinblick auf den Mindestab-
stand ausgeschöpft wird. Bei mehreren möglichen 
Standortkombinationen gilt § 4 Absatz 1 Satz 2.

§ 3
Einigung

Eines Losentscheides nach § 4 bedarf es nicht, wenn die 
konkurrierenden Antragstellerinnen und Antragsteller 
bis zur Durchführung des Losverfahrens eine Einigung 
über die Beanspruchung des Standorts herstellen kön-
nen. Das mögliche Einverständnis ist der Erlaubnisbe-
hörde vor Durchführung des Losverfahrens durch ein-
deutige und übereinstimmende Erklärungen der konkur-
rierenden Antragstellerinnen und Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen.

§ 4
Auswahlverfahren, Losentscheid

(1) Kann aufgrund der Unterschreitung des Mindestab-
stands lediglich an einem Standort eine Erlaubnis für 
eine Wettvermittlungsstelle erteilt werden, entscheidet 
zwischen diesen Standorten das Los, sofern durch die 
Erlaubnisbehörde eine Auswahl aus sachlich gerechtfer-
tigten Gründen nicht erfolgen kann. 

Wird die Standortkapazität nach §  2 Satz  3 Nummer  2 
durch mehrere Kombinationen von Standorten erreicht, 
entscheidet zwischen diesen Kombinationen das Los, so-
fern durch die Erlaubnisbehörde eine Auswahl zwischen 
verschiedenen Standortkombinationen aus sachlich ge-
rechtfertigten Gründen nicht erfolgen kann. 

 Sachliche Gründe, die eine Auswahlentscheidung zu 
Gunsten einer Antragstellerin oder eines Antragstellers 
oder von Antragsstellerinnen und Antragsstellern einer 
Standortkombination rechtfertigen, können auch Tatsa-
chen sein, die bei konkurrierenden Antragstellerinnen 
und Antragstellern oder bei konkurrierenden Antrag-
stellerinnen und Antragstellern der Standortkombina-
tion vorliegen, die Zweifel an der Einhaltung glücks-
spielrechtlicher Vorschriften oder an der erforderlichen 
Zuverlässigkeit begründen, jedoch für sich genommen 
nicht zu einer Versagung der glücksspielrechtlichen Er-
laubnis aufgrund eines Verstoßes gegen glücksspielrecht-
liche Vorschriften oder aufgrund von Unzuverlässigkeit 
führen würden.

(2) Über die beabsichtigte Durchführung des Verfahrens 
nach Absatz 1 erhalten die konkurrierenden Antragstel-
lerinnen und Antragsteller eine schriftliche Mitteilung. 
In den Mitteilungen sind den konkurrierenden Antrag-

stellerinnen und Antragstellern, zur Ermöglichung einer 
Einigung, die Namen und betrieblichen Anschriften aller 
anderen Konkurrentinnen und Konkurrenten mitzutei-
len. Die Mitteilungen sind nach den Vorschriften des 
Landeszustellungsgesetzes vom 7 März 2006 (GV. NRW. 
S. 94), das zuletzt durch Artikel 9 des Gesetzes vom 22. 
März 2018 (GV. NRW. S. 172) geändert worden ist, zuzu-
stellen. 

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Sie tritt mit dem Tag außer Kraft, an dem das Aus-
führungsgesetz NRW Glücksspielstaatsvertrag außer 
Kraft tritt. 

Artikel 3
Änderung der GlücksspielVO NRW

Auf Grund des § 22 Absatz 1 Nummer 1, 2, 3, 6 und 8 des 
Ausführungsgesetzes NRW Glücksspielstaatsvertrag vom 
13. November 2012 (GV. NRW. S.  524), von dem durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom [Einsetzen: Ausfertigungsda-
tum und Fundstelle des Umsetzungsgesetzes zum Dritten 
Staatsvertrag zur Änderung des Glücksspielstaatsvertra-
ges in Nordrhein-Westfalen] Nummer  2 geändert und 
Nummer  3 neu gefasst worden ist und die Nummern 6 
und 8 angefügt worden sind, verordnet das Ministerium 
des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium der 
Finanzen und dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales:

Die GlücksspielVO NRW vom 11. Dezember 2008 (GV. 
NRW. S.  860), die zuletzt durch Artikel 13 der Verord-
nung vom 16. Juli 2013 (GV. NRW. S. 483) geändert wor-
den ist, wird wie folgt geändert:

1. § 15 wird wie folgt gefasst:

 „§ 15
 Zuständige Behörden

  Zuständige Behörde im Sinne des § 50 Nummer 8 des 
Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 (BGBl.  I 
S. 1822), das zuletzt durch Artikel 5 Absatz 12 des Ge-
setzes vom 21. Juni 2019 (BGBl.  I S.  846) geändert 
worden ist, für die Spielbanken ist die Bezirksregie-
rung, in deren Bezirk die Spielbank ihren Sitz hat.“ 

2.  Teil 4 wird aufgehoben.

3.  Teil 5 wird Teil 4.

4.  § 25 wird § 16.

Artikel 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 25. Februar 2020

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister der Finanzen

Lutz  L i e n e n k ä m p e r

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n
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7. Nachtrag zur Satzung der
Deutschen Rentenversicherung Westfalen

vom 15. Dezember 1978
Vom 3. Dezember 2019

Die Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversi-
cherung Westfalen hat in ihrer Sitzung am 3. Dezember 
2019 mit 7. Nachtrag zur Satzung vom 15. Dezember 
1978 (GV. NRW. 1979 S. 524) folgende Satzungsänderun-
gen einstimmig beschlossen:

1.  In § 11 Absatz 1 wird Nummer 12 wie folgt gefasst:

  „12. die Einstellung, Beförderung, Entlassung und 
Versetzung in den Ruhestand von Mitarbeitern vorzu-
nehmen; er ist berechtigt, bestimmte Aufgaben dieser 
Art der Geschäftsführung zu übertragen,

2.  In § 11 Absatz 1 wird folgende Nummer 18 angefügt:

  „18. über den Eintritt in und Austritt aus Vereinen und 
Verbänden mit einem Jahresbeitrag von über 10 000 
Euro zu entscheiden.“

3.  In § 18 Absatz 2 wird folgende Nummer 7 angefügt:

  „7. über den Eintritt in und Austritt aus Vereinen und 
Verbänden mit einem Jahresbeitrag von bis zu 10 000 
Euro zu entscheiden. Vor dem Eintritt in Vereinen und 
Verbänden werden die alternierenden Vorsitzenden 
der Vertreterversammlung und des Vorstandes infor-
miert.“

Ernst-Peter  B r a s s e

Vorsitzender
der Vertreterversammlung

Genehmigung

Aufgrund der Vorschrift des § 34 Absatz 1 SGB IV in Ver-
bindung mit § 90 Absatz 2 SGB IV wird hiermit vorste-
hender, von der Vertreterversammlung der Deutschen 
Rentenversicherung Westfalen am 3. Dezember 2019 be-
schlossene Satzungsnachtrag der Deutschen Rentenver-
sicherung Westfalen genehmigt.

Düsseldorf, 18. Februar 2020

III B 2 – 6196

Ministerium für Arbeit, Gesundheit
und Soziales des Landes

Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

K li n k e r s

– GV. NRW. 2020 S. 170

83

Vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung 
über den fi nanziellen Ausgleich des Gesetzes 

zur Eingliederung der Versorgungsämter in die 
 allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-
Westfalen und zur Anpassung des Belastungs-

ausgleichs
Vom 17. Februar 2020

Auf Grund des § 23 Absatz 8 Satz 2, des § 25 Absatz 3 
und des §  26 Absatz  3 des Gesetzes zur Eingliederung 
der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 30. Oktober 2007 (GV. 
NRW. S. 482), von denen durch Gesetz vom 25. Oktober 
2011 (GV. NRW. S.  542) §  23 Absatz  8 Satz  2 und §  25 
Absatz 3 neu gefasst und § 26 Absatz 3 eingefügt worden 
sind, verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales: 

Artikel 1

Die Verordnung über den fi nanziellen Ausgleich des Ge-
setzes zur Eingliederung der Versorgungsämter in die 
allgemeine Verwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen 
und zur Anpassung des Belastungsausgleichs vom 16. 
Dezember 2011 (GV. NRW. S. 730), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 10. Januar 2017 (GV. NRW. S. 212) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.   In § 3 Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „dem für So-
ziales zuständigen Ministerium“ gestrichen.

2.  Nach § 5 wird folgender § 5 a eingefügt:

 „§ 5 a
 Zuständigkeit

  (1) Für die Feststellungen und Zahlungen des fachbe-
zogenen Sachaufwands gemäß §  26 Absatz  1 Satz  1 
des Eingliederungsgesetzes und für die Erstattung der 
Versorgungs- und Beihilfeleistungen der ausgeschie-
denen Beamten gemäß § 23 Absatz 1 Satz 2 des Ein-
gliederungsgesetzes ist die Bezirksregierung Münster 
zuständig.

  (2) Für alle übrigen Feststellungen und Zahlungen 
des fi nanziellen Belastungsausgleichs gemäß § 23 des 
Eingliederungsgesetzes ist das für Soziales zuständige 
Ministerium zuständig.“

3.   In §  6 wird die Angabe „2017“ durch die Angabe 
„2020“ ersetzt.

4.  § 7 wird wie folgt gefasst:

 „§ 7
 Personalkostenpauschalen

  (1) Die Jahresdurchschnittskosten pro Vollzeitäquiva-
lent als fi nanzieller Ausgleich für den Personalauf-
wand für die Beamten gemäß § 9 des Eingliederungs-
gesetzes werden wie folgt angepasst:

 1.  ab dem 1. Januar 2017 auf 49 061 Euro,

 2.  ab dem 1. Januar 2018 auf 50 456 Euro,

 3.  ab dem 1. Januar 2019 auf 52 070 Euro.

  (2) Die Jahresdurchschnittskosten pro Vollzeitäquiva-
lent als fi nanzieller Ausgleich für den Personalauf-
wand für Beschäftigte, die als Nachersatz für ausge-
schiedene Beschäftigte mit Aufgaben nach den §§  2 
bis 5 und 8 Absatz  2 des Eingliederungsgesetzes be-
traut werden, werden wie folgt angepasst:

 1.  ab dem 1. Januar 2017 auf 59 910 Euro,

 2.  ab dem 1. Januar 2018 auf 61 613 Euro,

 3.  ab dem 1. Januar 2019 auf 63 584 Euro.“

5.   Die Anlagen 1 bis 4 erhalten die aus dem Anhang zu 
dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Satzes 2 mit 
Wirkung vom 1. Januar 2020 in Kraft. Nummer 1 und 2 
tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 

Düsseldorf, den 17. Februar 2020

Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Soziales

des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 6 vom 13. März 2020 171

Verteilschlüssel
für den Aufgabenbereich

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Anlage 1

Düsseldorf 8.934 4,08% 11,68
Duisburg 5.949 2,72% 7,78
Essen 7.364 3,36% 9,62
Krefeld 2.639 1,21% 3,45
Mönchengladbach 3.081 1,41% 4,03
Mülheim an der Ruhr 1.975 0,90% 2,58
Oberhausen 2.375 1,08% 3,10
Remscheid 1.261 0,58% 1,65
Solingen 1.855 0,85% 2,42
Wuppertal 4.583 2,09% 5,99
Kreis Kleve 3.476 1,59% 4,54
Kreis Mettmann 5.394 2,46% 7,05
Rhein-Kreis Neuss 5.524 2,52% 7,22
Kreis Viersen 2.991 1,37% 3,91
Kreis Wesel 4.922 2,25% 6,43
Bonn 4.884 2,23% 6,38
Köln 16.181 7,39% 21,15
Leverkusen 1.971 0,90% 2,58
Städteregion Aachen 7.193 3,29% 9,40
Kreis Düren 2.997 1,37% 3,92
Rhein-Erft-Kreis 5.646 2,58% 7,38
Kreis Euskirchen 2.182 1,00% 2,85
Kreis Heinsberg 2.837 1,30% 3,71
Oberbergischer Kreis 3.288 1,50% 4,30
Rheinisch-Bergischer Kreis 3.105 1,42% 4,06
Rhein-Sieg-Kreis 7.310 3,34% 9,55
Bottrop 1.221 0,56% 1,60
Gelsenkirchen 3.007 1,37% 3,93
Münster 4.580 2,09% 5,99
Kreis Borken 4.855 2,22% 6,35
Kreis Coesfeld 2.781 1,27% 3,63
Kreis Recklinghausen 6.577 3,00% 8,60
Kreis Steinfurt 5.801 2,65% 7,58
Kreis Warendorf 3.329 1,52% 4,35
Bielefeld 4.597 2,10% 6,01
Kreis Gütersloh 4.731 2,16% 6,18
Kreis Herford 2.880 1,32% 3,76
Kreis Höxter 1.522 0,70% 1,99
Kreis Lippe 4.369 2,00% 5,71
Kreis Minden-Lübbecke 3.872 1,77% 5,06
Kreis Paderborn 4.208 1,92% 5,50
Bochum 4.226 1,93% 5,52
Dortmund 7.327 3,35% 9,58
Hagen 2.247 1,03% 2,94
Hamm 2.099 0,96% 2,74
Herne 1.684 0,77% 2,20
Ennepe-Ruhr-Kreis 3.355 1,53% 4,38
Hochsauerlandkreis 2.815 1,29% 3,68
Märkischer Kreis 4.469 2,04% 5,84
Kreis Olpe 1.585 0,72% 2,07
Kreis Siegen-Wittgenstein 3.184 1,45% 4,16
Kreis Soest 3.481 1,59% 4,55
Kreis Unna 4.215 1,93% 5,51

218.934 100,00% 286,14

Personal-
bedarfKreis / kreisfreie Stadt

Mittel
eingeg. 
Anträge

2016-2018

Anteil
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Verteilschlüssel
Bergmannversorgungsschein

Anlage 2

Personalbedarf für das Aufgabengebiet Bergmannversorgungsschein

Personal-
bedarf
insgesamt

davon
LVR

davon
LWL

1,44 - 1,44

Angegeben ist die Anzahl der benötigten Vollzeitäquivalente (Stellenbedarf).

Aufgabengebiet

Bergmannversorgungsschein
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Verteilschlüssel
Soziales Entschädigungsrecht

Anlage 3
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Anlage 3
Fortsetzung Verteilschlüssel

Soziales Entschädigungsrecht
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Verteilschlüssel
für den Aufgabenbereich
Schwerbehindertenrecht

Anlage 4

Erst-
Anträge

Mittel
2016-2018 

Änderungs-
Anträge

Mittel
2016-2018

Nach-
prüfungen

Mittel
2016-2018

Wider-
sprüche

Mittel
2016-2018

Klagen
Mittel

2016-2018

Summe
der

Verfahren
%-Anteil Personal-

bedarf

Aachen StädteRegion 4.988 6.803 3.718 3.125 670 19.304 3,13% 23,69
Bielefeld 2.863 3.194 2.294 1.194 201 9.746 1,58% 11,96
Bochum 3.876 6.246 2.950 2.497 395 15.964 2,58% 19,59
Bonn 2.721 3.021 1.565 1.033 127 8.467 1,37% 10,39
Borken Kreis 3.222 3.948 2.502 1.538 231 11.442 1,85% 14,04
Bottrop 1.282 1.663 844 636 129 4.554 0,74% 5,59
Coesfeld Kreis 1.871 2.287 1.092 920 147 6.316 1,02% 7,75
Dortmund 5.912 8.798 4.580 3.566 624 23.480 3,80% 28,81
Duisburg 5.492 7.699 2.895 2.797 398 19.282 3,12% 23,66
Düren Kreis 2.705 3.507 1.593 1.741 330 9.875 1,60% 12,12
Düsseldorf 5.864 6.834 3.687 2.758 288 19.431 3,15% 23,84
Ennepe-Ruhr-Kreis 3.562 5.495 1.923 1.830 263 13.073 2,12% 16,04
Essen 5.598 7.709 4.296 2.963 545 21.110 3,42% 25,90
Euskirchen Kreis 1.977 2.238 1.408 1.095 156 6.873 1,11% 8,43
Gelsenkirchen 3.179 4.272 2.090 1.561 299 11.400 1,85% 13,99
Gütersloh Kreis 3.227 3.333 1.435 1.276 218 9.489 1,54% 11,64
Hagen 2.118 3.361 1.629 1.210 193 8.511 1,38% 10,44
Hamm 1.898 2.873 965 1.075 196 7.008 1,13% 8,60
Heinsberg Kreis 2.536 3.068 1.665 1.338 211 8.818 1,43% 10,82
Herford Kreis 2.386 2.410 951 916 168 6.831 1,11% 8,38
Herne 1.827 2.961 1.374 999 162 7.323 1,19% 8,99
Hochsauerlandkreis 2.486 3.251 1.998 1.120 215 9.070 1,47% 11,13
Höxter Kreis 1.392 1.686 791 589 58 4.516 0,73% 5,54
Kleve Kreis 3.015 3.279 1.783 1.401 281 9.759 1,58% 11,98
Köln 9.812 10.711 4.434 3.647 546 29.150 4,72% 35,77
Krefeld 2.641 3.283 1.541 1.228 132 8.825 1,43% 10,83
Leverkusen 1.900 2.168 914 806 103 5.890 0,95% 7,23
Lippe Kreis 3.145 3.364 1.932 1.431 293 10.166 1,65% 12,47
Märkischer Kreis 4.456 6.462 3.745 2.529 287 17.479 2,83% 21,45
Mettmann Kreis 5.212 6.156 2.623 2.680 369 17.040 2,76% 20,91
Minden-Lübbecke Kreis 2.895 3.015 1.284 1.272 209 8.675 1,40% 10,65
Möchengladbach 3.213 4.077 1.845 1.444 172 10.751 1,74% 13,19
Mülheim a. d. Ruhr 1.672 2.217 1.267 805 115 6.076 0,98% 7,46
Münster 2.331 2.773 1.160 1.037 175 7.475 1,21% 9,17
Oberbergischer Kreis 2.588 2.918 1.270 1.098 144 8.018 1,30% 9,84
Oberhausen 2.396 3.379 1.717 1.313 257 9.061 1,47% 11,12
Olpe Kreis 1.283 1.670 779 634 104 4.470 0,72% 5,49
Paderborn Kreis 2.786 3.206 1.406 1.216 179 8.794 1,42% 10,79
Recklinghausen Kreis 7.134 8.893 4.203 3.726 693 24.650 3,99% 30,25
Remscheid 1.159 1.690 642 669 90 4.249 0,69% 5,21
Rhein.-Bergischer-Kreis 2.778 3.103 1.497 1.315 175 8.868 1,44% 10,88
Rhein-Erft-Kreis 4.797 5.418 2.559 2.270 438 15.483 2,51% 19,00
Rhein-Kreis Neuss 4.749 5.441 2.394 2.383 257 15.224 2,46% 18,68
Rhein-Sieg-Kreis 5.924 6.397 3.080 2.693 241 18.335 2,97% 22,50
Siegen-Wittgenstein Kreis 2.598 3.233 1.158 1.414 150 8.554 1,38% 10,50
Soest Kreis 3.074 4.111 2.235 1.505 229 11.154 1,81% 13,69
Solingen 1.660 2.140 917 886 103 5.705 0,92% 7,00
Steinfurt Kreis 4.071 5.193 2.462 1.927 262 13.916 2,25% 17,08
Unna Kreis 4.238 6.414 3.433 2.506 399 16.991 2,75% 20,85
Viersen Kreis 3.379 3.905 1.928 1.551 194 10.958 1,77% 13,45
Warendorf Kreis 2.496 3.361 1.729 1.303 197 9.086 1,47% 11,15
Wesel Kreis 5.230 7.068 3.019 2.474 317 18.109 2,93% 22,22
Wuppertal 3.634 4.979 2.056 2.004 251 12.924 2,09% 15,86

179.251 226.682 109.256 88.942 13.586 617.716 100,00% 758,00

Kreis / kreisfreie Stadt

Nordrhein-Westfalen

– GV. NRW. 2020 S. 170



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 6 vom 13. März 2020176

5. Änderung des 
Regionalplanes Köln, 

Teilabschnitt Region Bonn/Rhein-Sieg,
auf dem Gebiet der Stadt Meckenheim

Vom 2. März 2020

Der Regionalrat des Regierungsbezirks Köln hat in sei-
ner Sitzung am 13. Dezember 2019 die 5. Änderung des 
Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln, Teilab-
schnitt Region Bonn/Rhein-Sieg, Streichung der Darstel-
lung Schienentrasse „Merler Schleife“, auf dem Gebiet 
der Stadt Meckenheim, aufgestellt. 

Diese Änderung hat mir die Regionalplanungsbehörde 
Köln mit Bericht vom 19. Dezember 2019 – Aktenzei-
chen: 32/61.6.2-2.13-5 – gemäß §  19 Absatz  6 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW. S. 430), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 25. Oktober 2016 (GV. NRW. S. 868) geän-
dert worden ist, angezeigt.

Die Bekanntmachung erfolgt nach § 14 Satz 1 des Lan-
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen durch Veröf-
fentlichung im Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Nordrhein-Westfalen.

Gemäß §  14 Satz  3 des Landesplanungsgesetzes Nord-
rhein-Westfalen wird die Änderung des Regionalplanes 
bei der Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbe-
hörde) und dem Rhein-Sieg-Kreis sowie der Stadt Me-
ckenheim zur Einsicht für jedermann niedergelegt.

Die Änderung des Regionalplans wird gemäß §  10 Ab-
satz  1 des Raumordnungsgesetzes vom 22. Dezember 
2008 (BGBl.  I S.  2986), das zuletzt durch Artikel 2 Ab-

satz 15 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) 
geändert worden ist, mit der Bekanntmachung wirksam. 
Damit sind die Ziele gemäß §§  4 und 5 des Raumord-
nungsgesetzes zu beachten.

Ich weise darauf hin, dass die in §  15 des Landespla-
nungsgesetzes Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 5 des Raumordnungsgesetzes genannte Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von 
Mängeln des Abwägungsvorgangs bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Regionalplans unbe-
achtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Regionalplanes gegenüber der 
Bezirksregierung Köln (Regionalplanungsbehörde) unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden ist.

Gegen die 5. Änderung des Regionalplanes Köln kann 
Klage vor dem Oberverwaltungsgericht für das Land 
Nordrhein-Westfalen erhoben werden. Die Klage ist in-
nerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung zu erheben.

Düsseldorf, den 2. März 2020

Der Minister
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

Dr. Alexandra  R e n z
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